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Die Abgeordneten zum Nationalrat Platter, Freunde und Kollegen 

haben am 5.07.1995 unter Nr. 1555/J eine schriftliche parlamen­

tarische Anfrage betreffend Einsparung von Überstunden an mich 

gerichtet, die folgenden Wortlaut hat: 

"1. Welche Möglichkeiten gibt es, in Ausnahmesituationen von 

dem starren Auftrag auf Einsparung von 20 % der Mehr­

dienstleistungen abzugehen? 

2. Welche konkreten Möglichkeiten ergeben sich für die Ver­

kehrsabteilung des LGK Tirol und der Gendarmerieposten 

Tirols? 

3. Werden Sie die Einsparungen von Mehrdienstleistungen auf 

die Belastungsstatistik abstimmen?" 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

Zu Frage 1 und 2: 

Im Hinblick auf die beschlossenen Budgetrestriktionen ist das 

vorgegebene Sparziel zu erreichen. Die getroffenen Einspa­

rungsverfügungen sind von vornherein nicht so starr gehalten, 

daß sicherheits- oder verkehrsdienstliche Notwendigkeiten 

nicht mehr erfüllt werden könnten. Vielmehr besteht die 

Anweisung, daß die Einsparungen primär durch Zurücknahme von 

Aufwendungen im innerdienstlichen Bereich, Straffung von Ver-
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waltungsabläufen, strengere Ermessensausübung bei Sonderurlau­

ben und Dienstfreisteilungen, aber auch Reduzierung von Beset­

zungsdiensten und ähnlichen oft nur routinemäßigen Gepflogen­

heiten, zu erreichen sind. 

Wenn nach Ausschöpfung dieser Möglichkeiten die Dienstleistung 

unbedingt erforderlich ist, wird sie den Einsparungsverpflich­

tungen auch dann, wenn das Sparziel nicht mehr erreicht werden 

sollte, vorgezogen werden. Somit ist jeder Dienststelle die 

Möglichkeit gelassen, ihre Aufgaben im gebotenen Umfang zu 

erfüllen, ohne von ihrer Sparverpflichtung eigens entbunden 

werden zu müssen. Eine generelle Lockerung der Einsparungs­

verpflichtungen etwa nur für Tirol ist unter den gegenwärtigen 

Voraussetzungen aus grundsätzlichen Erwägungen nicht in Aus­

sicht genommen. 

Zu Frage 3: 

Nein, da vorerst nur, Rohwerte vorliegen, die noch nicht als 

verbindliche Beurteilungskriterien herangezogen werden können. 
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